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Fraktionsanfrage SVP 

 

betreffend Übersicht und Transparenz zu den Kostenschüben in der Sozialhilfe 

 

Antwort der Regierung  

 

Geraten Menschen in der Schweiz in eine finanzielle Notlage, können sie sich an die 

Sozialhilfe wenden. Der Anteil an Personen, die im Kanton Graubünden in dieser Si-

tuation waren und durch die Sozialhilfe unterstützt wurden, blieb über die letzten 

zehn Jahre relativ konstant bei rund 1,1 bis 1,4 Prozent der Bevölkerung. Ebenfalls 

relativ konstant sind die Bevölkerungsgruppen, die in Notlage geraten: Kinder und 

Jugendliche, Geschiedene, Ledige, Alleinerziehende und Personen, welche nicht 

über die notwendige Grundbildung verfügen, sind besonders häufig auf Sozialhilfe 

angewiesen. Die Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigen, dass im Kanton 

Graubünden mehrheitlich Personen Sozialhilfe benötigen, bei denen eine langfristi-

ge, strukturelle Abhängigkeit besteht. Die Sozialhilfequote des Kantons Graubünden 

ist eine der tiefsten der Schweiz. Sie lag im Jahr 2017 mit 1,4 Prozent der Bevölke-

rung deutlich unter dem schweizweiten Durchschnitt von 3,3 Prozent. Gleichzeitig 

kann der Kanton Graubünden im Asyl- und Flüchtlingsbereich im schweizweiten Ver-

gleich weiterhin hohe Erwerbsquoten ausweisen (SEM Asylstatistik 31. Mai 2019). 

 

Für die Beantwortung dieser Fraktionsanfrage standen die Daten des BFS und In-

formationen aus dem Sozialen Lastenausgleich (SLA) zur Verfügung. Dabei müssen 

folgende Einschränkungen gemacht werden. Die Daten des BFS liegen mit einer 

zeitlichen Verzögerung und nicht immer im Detaillierungsgrad vor, um alle Fragen 

dieser Anfrage beantworten zu können. Die Finanzstatistik der bedarfsabhängigen 

Sozialleistungen steht seit dem Jahr 2003 zur Verfügung, die Sozialhilfeempfänger-

statistik (SHS) nach Kantonen seit dem Jahr 2005. Der Kanton hat weiter seit der 

Einführung des neuen Bündner Finanzausgleichs per 1. Januar 2016 nur noch teil-

weise Kenntnisse über die Höhe der Sozialhilfeleistungen der Gemeinden. 2017 ha-

ben 31 von 106 Gemeinden ihre Sozialhilfeleistungen für einen Beitrag aus dem SLA 

dem Kanton ausgewiesen. 
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Zu Frage 1: Die durchschnittlichen Nettoausgaben zu laufenden Preisen pro sozial-

hilfebeziehende Person im Kanton Graubünden betrugen gemäss BFS im Jahr 2017 

9298 Franken, im Jahr 2007 8610 Franken und im Jahr 2005 9523 Franken. Wäh-

rend im Jahr 2005 die Nettoausgaben pro sozialhilfebeziehende Person über dem 

schweizerischen Durchschnitt von 7389 Franken lagen, blieben die Nettoausgaben 

im Jahr 2017 rund 9 Prozent unter dem schweizerischen Durchschnitt von 10 116 

Franken. 

 

Zu Frage 2: Der Anteil Personen ausländischer und schweizerischer Herkunft in der 

Sozialhilfe wird vom BFS in der SHS seit dem Jahr 2005 erhoben. In Graubünden 

betrug der Anteil Ausländerinnen und Ausländer in der Sozialhilfe im Jahr 2005 rund 

28 Prozent, im Jahr 2017 rund 41 Prozent. Schweizweit betrug der Anteil Auslände-

rinnen und Ausländer in der Sozialhilfe im Jahr 2017 48 Prozent. 

 

Zu Frage 3: Die Finanzstatistik erhebt die Gesamtnettoausgaben der Sozialhilfe. 

Diese Daten enthalten keine personenbezogenen Merkmale. Eine Aufteilung der 

Nettoausgaben auf die einzelnen Bezügergruppen oder eine detaillierte Unterschei-

dung nach Ausgabekategorie ist daher basierend auf der SHS nicht möglich. Eine 

detaillierte Beantwortung der Fragen 3a) und 3b) ist aufgrund der verfügbaren Da-

tenbasis deshalb nicht möglich. 

Eine angenäherte Schätzung der Gesamtsozialhilfekosten für anerkannte Flüchtlinge 

bis fünf Jahre nach der Einreichung des Asylgesuchs sowie für vorläufig aufgenom-

mene Flüchtlinge bis sieben Jahre nach der Einreise ist mit den vom Bund ausbe-

zahlten Globalpauschalen dennoch möglich. Eine Erhebung des kantonalen Sozial-

amts für das Jahr 2015 hat ergeben, dass die den Bündner Gemeinden ausbezahl-

ten Globalpauschalen des Bundes die Sozialhilfekosten der beiden genannten 

Flüchtlingsgruppen mit einem Kostendeckungsgrad von 101 Prozent deckten. Im 

Jahr 2015 überwies der Bund 6,57 Mio. Franken, im Jahr 2016 8,16 Mio. Franken 

und im Jahr 2017 8,77 Mio. Franken.  
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